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BFH anhängige Verfahren 

  

Themenübersicht: 

• ZK Art 114 
Zolllager, Verkauf, aktiver Vereedelungsverkehr 

EuGH Az: C-165/11  

Im Einzelnen: 

ZK Art 114:  
Zolllager, Verkauf, aktiver Vereedelungsverkehr  
EuGH Az: C-165/11  
Vorabentscheidungsersuchen des Najvyssi sud Slovenskej republiky (Republik 
Slowenien), eingereicht am 04.04.2011, zu folgenden Fragen: 1. Findet - in einer 
Situation, in der in den Jahren 2005 und 2006 in ein im Hoheitsgebiet eines Mit-
gliedstaats der Europäischen Union belegenes öffentliches Zolllager von einem 
Importeur dieses Mitgliedstaats Gegenstände mit Herkunft im Hoheitsgebiet eines 
Staates, der nicht der Europäischen Union angehört (Ukraine), eingeführt und an-
schließend in diesem Zolllager im Verfahren des aktiven Veredelungsverkehrs im 
Rahmen des Nichterhebungsverfahrens verarbeitet worden sind, wobei das Ender-
zeugnis, anstatt im Sinne von Art. 114 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 sofort 
wieder ausgeführt zu werden, in diesem Lager von dem für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen an ein anderes Unternehmen dieses Mitgliedstaats verkauft worden 
ist, der es von diesem Zolllager aus nicht in den freien Verkehr übergeführt, son-
dern erneut einem Zolllagerverfahren unterworfen hat - auf diesen Verkauf von 
Gegenständen in diesem Zolllager stets und immer das Zollrecht der Gemeinschaft 
Anwendung, oder hat sich die Rechtslage durch den Verkauf so geändert, dass die-
ser Umsatz der Regelung der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG des Rates vom 17. 
Mai 1977 unterliegt, d. h., kann für die Zwecke der Mehrwertsteuerregelung im 
Sinne der Sechsten Richtlinie ein öffentliches Zolllager, das im Hoheitsgebiet ei-
nes Mitgliedstaats belegen ist, als Teil des Gebiets der Gemeinschaften, insbeson-
dere des Hoheitsgebiets des betreffenden Mitgliedstaats, im Sinne der Begriffsbe-
stimmung in Art. 3 der Sechsten Richtlinie betrachtet werden? 2. Kann die vorste-
hend dargelegte Situation im Licht der Rechtsprechung zum Rechtsmissbrauch, die 
der Gerichtshof der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Anwendung 
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der Sechsten Richtlinie entwickelt hat (Urteil vom 21. Februar 2006, Halifax, C-
255/02) so beurteilt werden, dass die Rechtsmittelführerin mit der Lieferung der 
Gegenstände in dem im Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik belegenen öf-
fentlichen Zolllager bereits eine entgeltliche Lieferung von Gegenständen im In-
land vorgenommen hat? 3. Falls die erste Frage in dem Sinne bejaht wird, dass der 
betreffende Umsatz der Regelung der Sechsten Richtlinie unterliegt, erfüllt dann 
dieser Umsatz den Steuertatbestand - im Zusammenhang mit der Fälligkeit der 
Steuer im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 der Sechsten Richtlinie, indem eine Lie-
ferung von Gegenständen in einem im Hoheitsgebiet der Slowakischen Republik 
gelegenen Zolllager stattgefunden hat, oder - soweit nach der Einfuhr der Gegen-
stände aus einem Drittland (Art. 10 Abs. 3 der Sechsten Richtlinie) oder während 
deren Verbleib im Zolllager das Zollverfahren mit der Lieferung der eingelagerten 
Gegenstände an eine andere Person eines Mitgliedstaats abgeschlossen worden ist? 
4. Wird den Zielen der Sechsten Richtlinie, die in deren Erwägungsgründen aufge-
führt sind, insbesondere den Zielen des GATT (WTO) genügt, wenn eine Liefe-
rung von Gegenständen, die aus einem Drittland in ein Zolllager eingeführt worden 
sind, sodann dort verarbeitet und an eine andere Person dieses Mitgliedstaats in 
einem Zolllager verkauft worden sind, das in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Gemeinschaft belegen ist, nicht der Mehrwertsteuerregelung in diesem Mit-
gliedstaat unterworfen wird?  

 

 

 

 


